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Vom Wucherstier und von der Munimatte

Ein Beitrag zur Ortsgeschichte Miinchensteins
Von KARL LOELIGER

Es scheint ein merkwirdiges Unterfangen zu sein, heute von der Viehzucht
im Dorfe schreiben zu wollen, wo Miinchenstein bereits Stadt ist. Doch gerade
im jetzigen Zeitpunkt diirfte es interessant sein, von den einfachen Verhiltnissen
vor 200 und mehr Jahren etwas zu erfahren.

So einfach war die Sache aber damals auch wieder nicht, denn wir werden
sehen, daf} gerade der Zuchtstier wihrend Jahrhunderten viel zu reden und zu
schreiben gab. Werden heute die Zuchttiere meist auf genossenschaftlicher Basis
gehalten, so mufite damals das Dorf coft auf drastische Weise verfiigen, wer den
Stier zu halten hatte; spiater mufite man, weil die Zuchtstierhaltung fir den
Betroffenen eine schwere Last war, diesem fiir die Futterbeschaffung eine beson-
dere Matte, die «Munimatt», zur Verfigung stellen.

Wie weit die Vorschriften zur Erhaltung und Vermehrung des Viehstan-
des gingen, zeigt uns eine Meldung des Obervogtes zu Miinchenstein, die er im
Jahre 1616 an Burgermeister und Rat erstattete. Damals war der jeweilige Un-
tervogt (nach heutigem Begriff der Gemeindeprisident) zur Haltung des Ebers
verpflichtet gewesen. In eben jenem Jahre wurde der Eber geschlachtet, aber
kein junger nachgezogen, was zur Anzeige an die Obrigkeit fihrte.

Wir mochten noch auf einige Dinge hinweisen, die in den folgenden Ausfiih-
rungen immer wieder vorkommen. Da ist einmal die Bezeichnung « Wucherstier»,
die damals gang und gibe war; wuchern bedeutet gleichviel wie vermehren.
Dann finden wir vor dem Wort Wucherstier meistens die Buchstaben C. V. oder
S. H. Es war damals tiblich, dafl man sich selbst in amtlichen Schreiben fiir die
Verwendung derart unschicklicher Worter, wie Eber, Wucherstier, Stall oder
Mist (auch Bau genannt, deshalb heute noch der Name «Baugrube»), zum vor-
aus entschuldigte. C. V. heiffit «cum venia» und bedeutet soviel wie «mit Ver-
laub», wihrend S. H. «salvo honore» heifit und dem deutschen «zur Rettung der
Ehre» gleichkommt.

Schon E. Zeugin schreibt in seinen «Beitragen zur Kulturgeschichte Prat-
telns» (1954), dafl im dortigen Dorfe — gleichfalls im Amte Minchenstein ge-
legen — die Haltung des Wucherstiers 6fters zu Meinungsverschiedenheiten und
Streitigkeiten gefithrt habe. Auch dort war, wie in Minchenstein, das é@lteste
Ehepaar zur Haltung des Stiers verpflichtet. Nun stelle man sich vor, welche
Arbeitslast durch diese harte und unbegreifliche Bestimmung alten Leutchen
oft aufgebirdet wurde.
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In Miinchenstein ist aber auch nachgewiesen, dall Neubiirger an die «Kehri»
kamen und fir ein Jahr den Stier zu halten oder fur ihn aufzukommen hatten.
Man zog sogar Biirger zu dieser Pflicht heran, selbst wenn sie nicht im Dorfe
wohnten. Von zwei solchen Fillen sei vorerst die Rede.

Es war im April 1710, als die «Gehorsambsten Underthanen Undervogt
und Geschworene von Monchenstein im nahmen der gantzen Gemeind» mittelst
einer Bittschrift an Burgermeister und Rat gelangten, weil sie sich nicht mehr
zu helfen wufiten. Man schrieb, es sei der «biflhirig alte gebrauch gewesen, daf}
jeweilen die Elteste Ehe den C.V. Wucherstier ein Jahr lang versorgen und
verpflegen missen.- Nun geschieht ein solches mit zimblich geringen Kosten,
maflen die Gemeind denjenigen an welchen die ordnung ist, zwantzig Pfund
Gelts zu desselben erkaufung dargibet. Selbiger auch ohngevor ein Mannwerkh
Matten, darzu Ew. G. H. vor ohngevor zehen Jahren Einer Ehrsamben Gemeind
den Platz aus gnaden bewilliget, zu genieflen hat.»

Hier tritt ein neues Moment auf: Wer an der «Kehre» war, hatte den Stier
zu kaufen. Freilich gab ihm die Gemeinde etwas daran, doch kaum die Halfte
des Kaufpreises. Der Halter mufite sehen, daf er sich durch das «Sprunggeld»
schadlos halten konnte.

Ferner erkennen wir, dafl die erste Munimatte um das Jahr 1700 herum
bewilligt worden ist.

Die Ursache zu obigem Schreiben war folgende: Die Gemeinde lief dem
Jacob Miiller anzeigen, er moge die «gedachte Matten zur rechten Zeit einhagen
und den darzu erforderlichen Bauw (Mist) durch die Frohn darauf fithren lassen,
dann er auf kunftigen Martini den S. H. Wucherstier verpflegen miisse.» Miil-
ler jedoch gab zu verstehen, es «gehe ihme Jacob Stély (Jakob Stehelin, der
Steinmetz) mit seiner Ehe vorhero.» Nun wohnte Stehelin, der in Miinchenstein
Giiter besessen haben mufite, in der Stadt. Die Gemeinde machte geltend, dessen
Sohn, Frantz Stehelin, geniefle hier seines Vaters Rechte, deshalb sei dieser
schuldig, an Vaters statt den Stier anzunehmen, was dieser jedoch ablehnte. Die
Gemeinde aber hatte Umschau gehalten, wenn sie schrieb, in Pratteln habe sich
ein gleicher Fall zugetragen. Dort sei ein Hans Suter an der «Kehri» gewesen.
Weil sich dieser aber in Miilhausen aufhalte, habe sein Sohn den Prattler
Wucherstier annehmen miissen. — Item, die Gemeinde konnte den Streit nicht
beilegen und bat deshalb den Rat, in dieser Sache zu «erkhennen».

Der Kleine Rat beschloff am 12. Aprilis 1710, den «Spruch» dem Obervogt
zu iberlassen. Dieser diirfte zugunsten der Gemeinde entschieden haben, weil
er schon in seinem Begleitschreiben zur Bittschrift der Gemeinde den Rat
gebeten hatte, die Gemeinde «bey ihren alten Briduchen und Dorff Gewohn-
heiten gniddig zu schiitzen». Der Entscheid war aber in den Akten nicht zu finden.
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1743 war ein neuer Streit ausgebrochen. Ein Rudolf Gefler, der ebenfalls
in der Stadt wohnte, wurde Birger von Miinchenstein. Und sofort war die Ge-
meinde bereit, Gefller zu er6ffnen, er habe als «Netwburger» den Wucherstier
«ein Jahr lang anzuschaffen und zu erhalten». Gefller weigerte sich. Der Rat
aber beschloff am 13. Wintermonat, dafl sich der neue Biirger fiigen, daf} jedoch
andrerseits die Gemeinde «die zur Erhaltung des Wucherstiers gewiedmete
Matten» zur Verfiigung stellen miisse. Nun aber kommt der Haken! Die Ge-
meinde mufite seit Jahren in Geldnoten gewesen sein (deshalb auch die Einbiir-
gerungen!), denn sie vergantete den Ertrag der Munimatte; man loste in diesem
Jahre 14 Pfund 13 Schilling daraus. Diesen Betrag wollte man nun dem reniten-
ten Gessler geben. Dieser aber verweigerte die Annahme mit dem Bescheid, er
wolle die Nutzung dieser Matte nicht in Geld, sondern in natura, in «H6éw und

Embd».

Man versuchte auch den «mit seiner Ehe nachfolgenden Jacob Degen»
dranzubringen, doch dieser lehnte ab, weil nun einfach Gessler an der «Kehrj»
sei. Die Sache kam soweit, daf} sich die «Herren Deputirten in Landsachen»
mit dem Streit befassen mufiten. Beide Parteien wurden verhort; die Gemeinde
war durch «Ausschiisse» vertreten. Aus dem Bericht dieser Deputierten vom
13. November 1748 erfahren wir, dal Gefller 90 Pfund als «Burgergelt» erlegen
mufdte, unter anderem 30 Pfund fir die «ordinari Gebithr», 10 Pfund an «Euer
Gn. Fisco» fir das Landrecht, 5 Pfund dem Landvogt und 2 Pfund 5 Schilling
fir einen «Feureimer». Wir finden hier bestitigt, dal jeder Neubiirger einen
Feuereimer zu stellen hatte.

Nun, Gefller machte geltend, weil er in der Stadt wohne, habe er «weder
Theil noch Nutzen am Waidgang drauflen», deshalb kénne man ihn nicht zur
Haltung des Stieres zwingen. Dem gegeniiber sagten die «Ausschiisse» (die Dele-
gierten der Gemeinde), Gefliler werde von der Gemeinde nicht verhindert,
«drauflen bey ihnen zu wohnen und von dem Waidgang seinen Nutzen zu be-
ziehen», jeder neu angenommene Burger habe sich der Haltung des Stieres bis-
her willig unterzogen. '

Nach Anhérung beider Teile kam das Landkollegium zum Antrag, dafl
Gefler mit andern «gleiche Beschwirde» tragen solle, dafy ihm aber andrerseits
die Nutznieflung der Munimatt zugebilligt werden miisse. In diesem Sinne wird
beschlossen worden sein, obwohl wir im Ratsprotokoll keine entsprechende Ein-
tragung gefunden hatten. Damit war wieder ein Streitfall mehr aus der Welt
geschafft worden.

1823 rumorte es wieder um die Munimatt. Weil die Gemeinde' fiir eine
solche Matte im Asp Wald zu roden wiinschte, mufite Oberforster Hagenbach
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ein Gutachten zu Handen der «L.6bl. Waldkommission» ausarbeiten. Wir geben
diesen Bericht in extenso wieder, denn er ist derart ausfithrlich und klar, daf}
man tber alle Ortlichkeiten im Bilde ist. Er lautet:

«In dem Bericht der Landwirtschaftlichen Commission vom 22. Juny 1822
wird angezeigt, die Gemeinde Miunchenstein begere zur Unterhaltung des
Wucherstiers 3 Jucharten Hochwald im Asp auszureuten.

Nach bisher eingezogenen Erkundigungen von Gemeind Raths Priasident
Kummler befinden sich im Gemeind-Bann gewéhnlich drey Wucherstiere, nem-
lich auf dem Gruth, auf dem Bruckgut und bey Miiller zu Briiglingen. Die Ge-
meinds Burger besitzen zusammen gegen 60 Kiihe, welche also zum Bespringen
genug Gelegenheit haben; allein die Gemeinde hat von jeher einen eigenen
Wucherstier gehalten, und will jetzt nicht davon abgehen. Die alte Munimatt
liegt eigentlich auf dem linken Birs Ufer im obern Birsgrien, sie wurde aber in
den letzten Jahren grofitentheils von starken Gewidssern weggeschwemmt. Uber-
dies besitzt die Gemeinde Miinchenstein noch gegen 3 Jucharten Gemeine Mat-
ten, welche zum Unterhalt des Wucherstiers reichlich Futter geben konnten;
diese Einnahme will sich die Gemeinde zur Speisung des Gemeind Seckels vor-
behalten, weil die Birswuhrarbeiten der Gemeinde viele baare Auslagen ver-
ursachen. Den 23. Juny haben MHGA Herr Ratsherr Stehlin und ich den Platz
wo die Gemeinde die neue Munimatt anlegen mochte besichtigt. Dieser Ort liegt
zu oberst im Asp, oberhalb dem sogenannten Eckenstein lings den Fetzberg
Reben, stofit an die bereits vom Hochwald Ao. 1800 bewilligte Gemeine Matten,
welche damals von der Verwaltungs-Commission zur Bestreitung von Gemeinde
Schulden t{iberlassen und Ao. 1801 ausgesteint worden ist. Dies I'rithjahr wurde
der Gemeinde daselbst ein Gabholzwellen Schlag und die Eichen zum Schul-
haus (Neubau am Gruthweg; der Verfasser) angewiesen. Jetzt ist der schonste
junge Lohdentrieb und Saamen Aufwuchs vorhanden, so dafl der schonste nach-
haltige Holzbestand ausgereutet werden miifite. Diesem Begeren kann um so
weniger entsprochen werden, da die Gemeinde schon friher wegen Holzmangel
geklagt hat. Es ist zugleich auffallend, daff der Gemeinde Rath auf der Héhe
eine Munimatte begert, wo nach dem eigenen Gestindnis desselben niemals
Dung darauf gefiihrt wird. Wir fanden es daher glicklicher in der Ebene der
Au einen Platz ausfindig zu machen, welcher unterhalb des Rains des Heiligen-
holz, wo der Weg in dasselbe fithrt, von uns am angemessensten erachtet wurde.
An diesem Platz ist Ao. 1817 eine Rothtannen Saat versucht worden, welche
aber nicht gerathen ist, nur hier diirfte der Gemeinde eine Fliche von 2'/2 bis
3 Jucharten angewiesen werden, indem in dem tibrigen Theil der Au noch
genug ode Stellen zum Holzpflanzen tbrig bleiben, auf deren Anpflanzung ge-
drungen werden sollte.»
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Am 15. July 1823 beantragten die «Verordneten zur Waldkommission» auf
Grund des forstmannischen Gutachtens dem Rat folgendes:

1. Das Land in der «Au» sei als Munimatte zu bestimmen, es brauche nicht
«ausgesteint» zu werden, da ein Graben oder Grunhag darum herum
genuge.

Es wird der Gemeinde die Verpflichtung auferlegt, die tibrigen 6den Stellen

No

in der Au mit schicklichen Holzarten zu bepflanzen.

Am 19. July 1823 schlofl sich der Rat voll und ganz diesem Antrage an.

Damit glauben wir dargetan zu haben, dafl sowohl der Wucherstier als auch
die zu seiner Erndhrung bestimmte Matte der Gemeinde und ihren Einwohnern
zu jener Zeit allerlei Schwierigkeiten bereitet hatten.

Quellen: Staatsarchiv Liestal, L 70, 496/13, 29, 68, 240. Staatsarchiv Basel, Rats-
protokolle 1710 und 1823. E. Zeugin: Prattler Heimatschriften Nr. 3, 1954.

Die Westgrenze der Landgrafschaft Sisgau

Von HANS SIGRIST

Allgemein galt bis anhin die Ansicht, dafl die Westgrenze des alten Sis-
gaus durch die Lissel gebildet wurde. Sie stiitzt sich auf die alten March-
beschreibungen der Landgrafschaft, wie sie etwa im Belehnungsbrief Bischof
Johanns von Vienne an die Grafen Johann von Froburg und Sigmund von
Thierstein aus dem Jahre 1363 wiedergegeben sind, zweifellos aber auf viel
altere Zeiten zurtickreichen. Eine genaue Uberprifung des Wortlautes dieses
Briefes fiihrt indessen zum Resultat, dafl die bisherige Interpretation die
Hauptsache iibersehen hat und sich durch ein Detail auf eine falsche Fihrte
locken liel. Es heifit ndmlich dort, nachdem der Grenzverlauf von Augst siid-
ostwiirts bis auf die Schafmatt und von da westlich bis gegen Langenbruck
verzeichnet wurde, wortlich: «. .. ob Schéntal die gebirg us untz gen Langen-
burg zu dem briicklin und den tobel uff aber iiber die hoche und grit us nach
der egeschribenen wasserseige und schneschmiltze untz gen Nunningen in den
bach und den bach ab zu dem steg, den man nemet Beinwilerstig, und den
bach ab untz in die Birs...» Irrefithrend hat bei dieser Beschreibung offen-
sichtlich der Name Beinwilerstig gewirkt. Lafit man ihn zunichst aufler Be-
tracht und verfolgt auf der Karte die Angaben der Marchbeschreibung, so
ergibt sich eine zwar von den bisherigen Annahmen verschiedene, aber klare
und unzweideutige Grenzlinie: von Langenbruck geht sie auf die Hohe des
Helfenbergs hinauf und folgt hier der Schneeschmelze, die keineswegs mit der
heutigen Kantonsgrenze identisch ist, sondern von der Wasserfallen an das

27



	Vom Wucherstier und von der Munimatte : eion beitrag zur Ortsgeschichte Münchenstein

